
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Sozialversicherungen
Schlagworte Volksabstimmung
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Caroni, Flavia
Heidelberger, Anja
Meyer, Luzius
Rohrer, Linda

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Caroni, Flavia; Heidelberger, Anja; Meyer, Luzius; Rohrer, Linda 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Sozialversicherungen, Volksabstimmung,
1992 - 2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 23.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Sozialversicherungen

5Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

12Invalidenversicherung (IV)

15Erwerbsersatzordnung (EO)

17Berufliche Vorsorge

18Krankenversicherung

25Arbeitslosenversicherung (ALV)

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
IV Invalidenversicherung
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
EL Ergänzungsleistungen
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
IVG Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
SAJV Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
VESKA Verband schweizerischer Krankenanstalten
SBV Schweizerischer Behinderten- und Sehbehindertenverband
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
SGV Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte
SHIV Economiesuisse (ehem. Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein)
SBV Schweizerischer Bauernverband
ZSAO Zentralverband Schweiz. Arbeitgeber-Organisationen
SBV Schweizerischer Baumeisterverband
MSV Mutterschaftsversicherung
CNG Christlichnationaler Gewerkschaftsbund (Vorgänger von Travail.suisse)
VSA Vereinigung schweizerischer Angestelltenverbände

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFS Office fédéral de la statistique
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
AI Assurance-invalidité
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
EEE l'Espace économique européen
SSR Société suisse de radiodiffusion
PC Prestations complémentaires
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
SSP syndicats des Services publics
LAI Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
CSAJ Conseil Suisse des Activiés de Jeunesse
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
VESKA Association suisse des établissements hospitaliers
FSA Fédération Suisse des aveugles et malvoyants
FSS Fédération Suisse des Sourds

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



SSMC Société Suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Alle diese Gesetzesänderungen (92.057-28, 92.057-29, 92.057-30, 92.057-32, 92.057-
33 und 92.057-34) wurden durch die Ablehnung des EWR-Vertrages in der
Volksabstimmung vom 6. Dezember hinfällig. 1

ANDERES
DATUM: 06.12.1992
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 28. November wurde dem Parlament die Kompetenz
erteilt, zur Finanzierung der AHV nötigenfalls die neugeschaffene Mehrwertsteuer um
einen Prozentpunkt anzuheben.

ANDERES
DATUM: 28.11.1993
MARIANNE BENTELI

Der Abstimmungstermin für die Volksinitiative „Für ein bedingungsloses
Grundeinkommen“ wurde auf den 5. Juni 2016 festgesetzt. Anfang März begannen die
Initiantinnen und Initianten offiziell ihre Kampagne – erneut mit einer ausgesprochen
medienwirksamen Aktion, wie sie bereits bei der Einreichung stattgefunden hatte.
Dabei verteilten Aktivistinnen und Aktivisten am Zürcher Hauptbahnhof zur
morgendlichen Stosszeit 1'000 mit Aufklebern versehene Zehnfrankenscheine an die
Vorbeigehenden.
Die Lancierung der Kampagne stiess eine relativ intensive Medienberichterstattung
über die Initiative und ihr Anliegen an, welche sich insbesondere um die
Finanzierbarkeit eines allfälligen Grundeinkommens drehte, jedoch auch um die
intellektuellen Ursprünge der Idee und die moralische Richtigkeit einer
bedingungslosen Einkommenssicherung und der dazugehörigen Umverteilung durch
den Staat. Der Begriff „Utopie" erlebte eine mediale Hochkonjunktur – auch die
Mitglieder des Initiativkomitees verwiesen auf die Chancenlosigkeit ihres Anliegens an
der Urne. Als prominentester Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens
trat der ehemalige Bundesratssprecher Oswald Sigg auf. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
FLAVIA CARONI

Am 5. Juni 2016 stimmten die Schweizerinnen und Schweizer über die eidgenössische
Volksinitiative „Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ ab. Bei einer
Stimmbeteiligung von rund 47% lehnten 76,9% der Stimmenden die Initiative ab, 23,1%
legten ein Ja ein. In allen Kantonen wurde das Anliegen deutlich abgelehnt, am
deutlichsten im Kanton Appenzell Innerrhoden; nur in Basel Stadt, Genf, Neuenburg
und im Jura gingen mehr als 30% Ja-Stimmen ein. Die klare Ablehnung erstaunte nicht.
Im Gegenteil: Der Ja-Anteil von einem knappen Viertel wurde eher mit Überraschung
aufgenommen. Verschiedene Zeitungen kommentierten, die Initiative sei zwar deutlich
gescheitert, habe aber wichtige Fragen aufgeworfen. Das Initiativkomitee liess
verlauten, die Initiative sei ihrer Zeit voraus gewesen, man werde an der Idee jedoch
festhalten.

Abstimmung vom 5. Juni 2016

Beteiligung: 46,95%
Ja: 568'660 (23,1%) / Stände: 0
Nein: 1'897'528 (76,9%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: GPS
– Nein: BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, SP (9), SVP; Eco, SGV
– Stimmfreigabe: Travail.Suisse
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.06.2016
FLAVIA CARONI
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Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
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beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Nach einer relativ spannenden Abstimmungskampagne, in welcher sich sowohl
Bundesrätin Dreifuss als auch die Basis der SP, die dazu erstmals seit 74 Jahren wieder
in einer Urabstimmung befragt wurde, von den Gewerkschaften absetzten, wurde die
10. AHV-Revision in der Volksabstimmung mit rund 60% der Stimmen deutlicher
angenommen als erwartet. Allerdings lehnten vier Kantone der Romandie sowie das
Tessin die Vorlage ab, am deutlichsten die Kantone Tessin und Jura mit über 60%
Neinstimmen. Die stärkste Annahme wurde in den beiden Appenzell und im Kanton
Zürich erreicht. Die Vox-Analyse der Abstimmung zeigte, dass die Heraufsetzung des
Rentenalters die Frauen nicht stärker gegen die Vorlage zu mobilisieren vermochte als
die Männer. Offenbar wurden das neue Splitting-System und die zusätzlich
eingeführten Leistungen für Frauen mit Erziehungs- und Betreuungspflichten höher
gewertet als der für die Frauen anfallende Nachteil durch die Erhöhung des
Pensionierungsalters.

Abstimmung vom 25. Juni 1995 über die 10. AHV-Revision

Beteiligung: 40,4%
Ja: 1'110'053 (60,7%)
Nein: 718'349 (39,3%)

Parolen:
- Ja: FDP, CVP, SVP, SP (3*), GP (2*), LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Pensionskassenverbände, Bund Schweiz. Frauenorganisationen, Schweiz.
Gemeinnütziger Frauenverein, Schweiz. Landfrauenbund, Caritas Schweiz
- Nein: Lega, PdA; SGB, CNG

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1995
MARIANNE BENTELI

Die 1990 von SP und SGB eingereichte Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV",
welche eine Verlagerung von der 2. Säule (Pensionskasse) auf die 1. Säule (AHV) und die
Einführung einer Vorruhestandsregelung ab 62 Jahren verlangte, wurde von Volk und
Ständen klar abgelehnt. Die stärkste Zustimmung fand die Vorlage im den Kanton Tessin
mit über 43% der Stimmen, gefolgt von den Kantonen der Romandie, die - mit
Ausnahme des Wallis - einen Ja-Anteil von über 30% aufwiesen. Die geringste
Unterstützung - mit deutlich weniger als 20% der Stimmen - wurde in den beiden
Appenzell und in Unterwalden registriert. Das gesamthaft negative Ergebnis war im
Vorfeld der Abstimmung allgemein erwartet worden. Auch wenn, wie die Vox-Analyse zu
diesem Urnengang zeigte, eine Mehrheit der Stimmenden der Meinung war, dass mit 62
eine Pensionierung ohne materielle Einbusse möglich sein sollte, überwogen doch die
finanzpolitischen Bedenken gegenüber dieser Lösung.

Volksinitiative "zum Ausbau von AHV und IV"
Abstimmung vom 25. Juni 1995
Beteiligung: 40,3%
Nein: 1'307'302 (73,4%) / 20 6/2 Stände
Ja: 499'266 (27,6%) / 0 Stände

Parolen:
- Nein: FDP, CVP, SVP, LP, LdU, EVP, FP, SD, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Pensionskassenverbände
- Ja: SP, GP (1*), PdA; SGB
Stimmfreigabe: Lega; CNG

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.06.1995
MARIANNE BENTELI

Die Volksinitiative der SP und der Gewerkschaften ”für die 10. AHV-Revision ohne
Erhöhung des Rentenalters” wurde in der Volksabstimmung vom 27. September mit
58% Neinstimmen verworfen. Angenommen wurde sie nur von den welschen Kantonen
Waadt, Neuenburg, Genf, Jura und Freiburg (sehr knapp) sowie dem Tessin. Die
Initianten wollten mit dem Begehren einen Teil der 10. AHV-Revision, nämlich die
schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 64 Jahre, vom Volk an der Urne
korrigieren lassen. Sie argumentierten, dass sich im Juni 1995 bei der Abstimmung zur

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.09.1998
MARIANNE BENTELI
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10. AHV-Revision ein grosser Teil der Stimmenden in einer Zwickmühle befunden habe:
ein Ja zum fortschrittlichen Paket (Splitting und Erziehungsgutschrift) habe zwingend
auch eine Zustimmung zum heftig umstrittenen höheren Rentenalter für die Frauen
bedeutet. Die Gegner taten dies als ”Rosinenpickerei” ab und führten vor allem die
Finanzen ins Feld: Die Beibehaltung des Rentenalters 62 für die Frauen würde die AHV
jedes Jahr mindestens 700 Mio. Fr. kosten. Bundesrätin Dreifuss, vor ihrer Wahl in den
Bundesrat als Gewerkschafterin entschiedene Kämpferin gegen die Erhöhung des
Frauenrentenalters, zeigte sich nach der Abstimmung erfreut über das klare Ergebnis,
äusserte aber gleichzeitig auch ihre Besorgnis über die starken regionalen Unterschiede
mit Ja-Stimmenanteilen zwischen 23 und 68%.

Abstimmung vom 27. September 1998

Beteiligung: 51,6%
Nein: 1'347'139 (58%) / 17 6/2 Stände
Ja: 973'966 (42%) / 5 Stände

Parolen:
– Nein: CVP, FDP, SVP, LP, FP, SD, EDU, KVP; SGV, Arbeitgeber, Vorort, SBV;
Schweizerischer Senioren- und Rentnerverband (SSRV).
– Ja: SP, GP, LdU, EVP, CSP, Lega, PdA; SGB, CNG, VSA; SAJV. 7

Gegen die 11. AHV-Revision hatte der SGB im Vorjahr mit Unterstützung von SP, GP und
Travail.suisse das Referendum ergriffen und mit in Rekordzeit gesammelten über
150'000 Unterschriften eingereicht. Im Abstimmungskampf standen sich zwei klar
abgesteckte Lager gegenüber. Auf der einen Seite das links-grün-gewerkschaftliche,
welches die Revision mit der Erhöhung des Frauenrentenalters, den Abstrichen bei der
Witwenrente, dem verlangsamten Teuerungsausgleich sowie dem nicht eingehaltenen
Versprechen auf eine sozial abgefederte Frühpensionierung als reine
„Sozialabbauvorlage“ bezeichnete, auf der anderen Seite die bürgerlichen Parteien, für
welche die Revision einen dringend notwendigen Beitrag zur Sicherung der Sozialwerke
darstellte. Im Vorfeld der Abstimmung vom 16. Mai gaben die meisten Beobachter der
Revision nur geringe Erfolgschancen. Das Ausmass der Ablehnung – über zwei Drittel
Nein-Stimmen – erstaunte dennoch. In sämtlichen Kantonen wurde die Vorlage
verworfen. Am deutlichsten war die Verweigerung im Kanton Jura mit lediglich 13,6%
Ja-Stimmen, gefolgt vom Wallis (17,6%) und dem Kanton Neuenburg (21%). Am meisten
Zustimmung fand die Revision in den Kantonen Appenzell Innerrhoden (45,9%),
Appenzell Ausserrhoden (41,1%) und Nidwalden (40,1%). Während im links-grünen Lager
der deutliche Entscheid mit grossem Jubel aufgenommen wurde, da er zeige, dass sich
das Volk einem Rentenabbau widersetze, versuchten die Vertreter des bürgerlichen
Lagers, die Bedeutung ihrer Niederlage herunter zu spielen. Einig war man sich
allerdings, dass das von Bundesrat Couchepin in die Diskussion gebrachte Rentenalter
67 praktisch vom Tisch sei; es könne nur noch darum gehen, das AHV-Alter, das heute
faktisch bei 62 Jahren liegt, durch geeignete Massnahmen wieder an die gesetzlich
vorgesehenen 65 Jahre anzunähern.

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 772 773 (32,1%)
Nein: 1 634 572 (67,9%)

Parolen:
– Ja: FDP, SVP, CVP, LPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, CSP, EVP, Lega; SGB, Travail.suisse.
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.05.2004
MARIANNE BENTELI
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In der Volksabstimmung vom 16. Mai wurde auch die Mehrwertsteuererhöhung zu
Gunsten von AHV und IV mit über 68% Nein-Stimmen wuchtig verworfen. Am
deutlichsten erfolgte die Ablehnung im Kanton Jura, wo nur 18,9% der Stimmenden ein
Ja in die Urne legten. Es folgten die Kantone Wallis (20%) sowie Nid- und Obwalden mit
21,7 resp. 22,7%. Am höchsten war der Ja-Stimmenanteil im Kanton Basel-Stadt mit
39,3%, gefolgt von Zürich (36,6%) und Bern (34,1%).

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 756 550 (31,4%)
Nein: 1 651 347 (68,6%)

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EVP, GPS, SPS; SBV, SGB, Travail.Suisse
– Nein: EDU, FDP, FPS, Lega, LPS, PdA, SD, SVP; Economiesuisse, SGV 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2004
MARIANNE BENTELI

Die Ablehnung der Initiative war in der Deutschschweiz besonders deutlich. Am
deutlichsten Nein sagte Appenzell-Innerrhoden mit 74,9%. Am besten schied die
Initiative in der Deutschschweiz im Kanton Basel-Stadt mit 53,5% Nein-Anteil ab.
Lediglich vier Kantone (TI, NE, GE und JU) stimmten dem Begehren zu. Die Vox-Analyse
ergab, dass insbesondere soziodemographische Merkmale wie die Sprachregion und
das Alter das Stimmverhalten beeinflussten. So wurde die Flexibilisierung des
Rentenalters von denjenigen Altersgruppen am stärksten angenommen, die davon in
absehbarer Zeit profitieren hätten können. Wie so oft bei sozialpolitischen Vorlagen
ergab sich ein „Röstigraben“. Während die Deutschschweizer Stimmenden die Initiative
mit 61% klar ablehnten, war diese in der Westschweiz mit 51% nur knapp verworfen
worden. Auch die ideologische Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Achse hatte
einen massgeblichen Einfluss auf den Stimmentscheid.

Abstimmung vom 30. November 2008

Beteiligung: 47,6%
Ja: 970 221 (41,4%) / Stände: 4
Nein: 1 374 598 (58,6%) / Stände: 16 6/2

Parolen:
– Ja: SP, GP (1*), EVP (2*), CSP, PdA, SD, Lega; SGB, Travail.Suisse.
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, EDU, FP, GLP, BDP; eco, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2008
LINDA ROHRER

In der Sommersession 2015 behandelte der Ständerat als Erstrat die Botschaft des
Bundesrates zur Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“. Das Anliegen des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes stiess bei den Kantonsvertreterinnen und
Kantonsvertretern auf wenig Zustimmung. Die Kommissionsmehrheit beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und die Initiative der Stimmbevölkerung zur Ablehnung zu
empfehlen. Eine linke Minderheit Rechsteiner (sp, SG) beantragte, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen. Die Gegnerinnen und Gegner machten geltend, das
Volksbegehren stehe vor dem Hintergrund der angespannten Situation der AHV, der
anstehenden Rentenreform und der aktuell schwierigen Wirtschaftslage „quer in der
Landschaft". Bereits eine langfristige Sicherung der AHV auf dem aktuellen Niveau sei
eine Herausforderung. Eine Erhöhung aller Renten um zehn Prozent würde jährlich fünf
bis sechs Milliarden Franken kosten, so die Kommissionssprecherin. Diese zusätzlichen
finanziellen Mittel könnten nicht innerhalb nützlicher Frist beschafft werden, müsste
doch die Rentenerhöhung gemäss dem Initiativtext spätestens ab dem zweiten
Kalenderjahr nach Annahme der Initiative vorgenommen werden. Die Mehrausgaben
würden bei der AHV zudem zu einem strukturellen Umlagedefizit führen, was die
aktuellen und zukünftigen Erwerbstätigen belaste und den Generationenvertrag weiter
strapaziere. Nicht zuletzt würden die finanzschwächsten Rentnerinnen und Rentner gar
nicht von einer Erhöhung der AHV-Renten profitieren, da diese bei ihnen
vollumfänglich durch eine entsprechende Senkung der Ergänzungsleistungen
kompensiert werden würde. Wohlhabenderen Rentnern und Rentnerinnen, die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI
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grundsätzlich gar nicht auf eine Rente der ersten Säule angewiesen wären, würde die
Volksinitiative dagegen zu einer Einkommenserhöhung verhelfen. Sprecherinnen und
Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion machten sich für das Volksbegehren stark.
Minderheitssprecher Rechsteiner erklärte, seit der Einführung des Mischindex' zur
Berechnung der AHV-Renten im Jahr 1980 habe sich aufgrund des Effekts der
sogenannten kalten Degression ein Rückstand der Renten auf die Löhne von zehn
Prozent aufgelaufen. Ziel der Initiative sei es, diese zehn Prozent auszugleichen, um den
verfassungsmässigen Auftrag der AHV, zusammen mit der Pensionskasse eine
angemessene Fortführung des bisherigen Lebensstandards zu garantieren, wieder zu
erfüllen. Dies sei wichtig, weil die AHV für eine Mehrheit der Bevölkerung, und
insbesondere für die Frauen, die wichtigste Säule der Altersvorsorge darstelle.
Aufgrund dieses Verfassungsgrundsatzes könnten auch nicht die Ergänzungsleistungen
anstelle der AHV ausgebaut werden. Das Verhältnis zwischen Rentenverbesserung –
diese würde für Alleinstehende rund 200, für Ehepaare 350 Franken monatlich
betragen – und Erhöhung der Lohnbeiträge sei bei der AHV zudem hervorragend. Eine
Rentenerhöhung sei verkraftbar, denn die Finanzierung der AHV sei aufgrund der
umfassenden Beitragspflicht bei gleichzeitig nach oben begrenzten Renten
aussergewöhnlich solide. Dem Argument, Wohlhabende sollten keine Erhöhung der
AHV-Rente erhalten, weil sie gar nicht auf die erste Säule angewiesen seien, hielt der
SP-Ständerat ein Zitat des Alt-Bundesrates Tschudi entgegen: „Die Reichen brauchen
die AHV nicht, aber die AHV braucht die Reichen." Auf hohe Einkommen würden hohe
Beiträge bezahlt. Weitere Mitglieder der SP betonten, die Ergänzungsleistungen seien
unter Druck geraten, weshalb es die AHV zu stärken gelte. Diese sei als Mittel zur
Existenzsicherung gegenüber den nur auf Antrag ausbezahlten EL ohnehin vorzuziehen.
Bezüglich der Finanzierung wurde angemerkt, auch die Initiative „gegen die
Heiratsstrafe" der CVP würde zu einer Erhöhung des Rentenvolumens führen, die
Mittepartei könne die Initiative also eigentlich nicht mit dem Argument der
Finanzierbarkeit bekämpfen. Schliesslich, führten die Befürworter aus, sei die Initiative
nicht als Opposition gegen das Projekt Altersvorsorge 2020 zu verstehen, wie
bürgerliche Politiker dies darstellten. Vielmehr stehe sie komplementär zur
Rentenreform. Man hätte sich deshalb eine Behandlung in derselben Session
gewünscht, wozu es jedoch aufgrund strategischer Überlegungen der bürgerlichen
Kommissionsmehrheit nicht gekommen sei. In der Schlussabstimmung erklärte die
kleine Kammer die Volksinitiative stillschweigend für gültig;  der Minderheitsantrag
Rechsteiner unterlag gegen die ablehnende Kommissionsmehrheit mit 33 gegen 11
Stimmen bei einer Enthaltung. 11

In der Wintersession 2015 ging die Bundesratsbotschaft zur Volksinitiative „AHVplus:
für eine starke AHV“ zur Beratung in den Nationalrat. Zu diesem relativ rasch auf die
ständerätliche Beratung in der Sommersession folgenden Termin war es auf Druck der
bürgerlichen Mehrheit in der SGK gekommen. Diese wollte die Initiative bereits im
Sommer 2016 an die Urne bringen, um danach die Rentenreform 2020 unabhängig vom
Volksbegehren beraten und Kompromisse zwischen den Parteien finden zu können.
Aufgrund der aussergewöhnlich hohen Anzahl Wortmeldungen – neben den
Fraktionssprecherinnen und -sprechern traten 49 Einzelsprecher auf – dauerte die
Debatte in der grossen Kammer fast den ganzen Tag. Das dennoch äusserst geringe
Medienecho dürfte als Hinweis darauf zu verstehen sein, dass im Nationalrat
weitgehend die bereits im Ständerat geäusserten Argumentationslinien aufgegriffen
wurden. Die SGK-NR empfahl die Initiative zur Ablehnung mit der Argumentation, diese
sei aufgrund der notwendigen Beitragserhöhungen wirtschaftsfeindlich, und das
aktuelle System mit einer Kombination aus AHV und EL funktioniere gut. Eine
Minderheit Schenker (sp, BS) beantragte, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die
Minderheit verspricht sich von einer Rentenerhöhung insbesondere eine Unterstützung
von Frauen und Personen ohne Pensionskassenrente, denen dadurch der oft als
demütigend empfundene Gang aufs Sozialamt zur Beantragung von
Ergänzungsleistungen erspart bliebe. Am Ende der Debatte erklärten die
Nationalratsmitglieder die Volksinitiative stillschweigend für gültig. Die SP- und die
Grüne Fraktion sprachen sich geschlossen für den Antrag der Minderheit auf Annahme
des Begehrens aus, während alle anderen Fraktionen für den Antrag der Mehrheit
stimmten. Die beiden Lega-Vertreter enthielten sich der Stimme. Damit resultierten 49
Stimmen für und 131 gegen die Initiative, bei zwei Enthaltungen. 12

VOLKSINITIATIVE
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Auf Vorschlag der Bundeskanzlei legte der Bundesrat den Abstimmungstermin für die
Volksinitiative „AHVplus: für eine starke AHV“ auf den 25. September 2016 fest. Er
entsprach damit nicht dem Wunsch der bürgerlichen Parteien, die Initiative möglichst
früh an die Urne zu bringen, damit diese vor der Beratung der Reform der
Altersvorsorge 2020 durch den Nationalrat vom Tisch gewesen wäre. Die
Kommissionssitzungen zur Reform fanden folglich vor der Volksabstimmung über die
Initiative statt, die Plenardebatte begann am Tag nach dem Abstimmungssonntag.

Auf der Befürworterseite formierten sich nebst dem lancierenden Gewerkschaftsbund
die SP und JUSO, die Grünen, sämtliche anderen Gewerkschaftsorganisationen sowie
verschiedene, jedoch nicht alle Senioren- und Seniorinnenverbände. Wichtigstes
Argument der Befürworter war der Umstand, dass die Entwicklung der AHV-Renten
nicht mit jener der Löhne Schritt halten könne und gleichzeitig die Lebenskosten,
insbesondere für Mieten und Krankenkassen, angestiegen seien, weshalb es eines
Ausgleichs bedürfe. Dieser Ausgleich sei mittels der AHV, im Gegensatz zur zweiten
Säule, günstig und effizient vorzunehmen. Bei den Pensionskassen sei in den nächsten
Jahren dagegen mit Rentenkürzungen von 15 bis 20% zu rechnen, ein weiterer Grund
für eine Aufstockung der ersten Säule. Die AHV bezeichneten die Befürworter und
Befürworterinnen als nicht nur das gerechteste, sondern aufgrund des
Umlageverfahrens auch das sicherste Sozialwerk. An einer Medienkonferenz Ende Juni
lancierte das Pro-Komitee seine Kampagne und kündigte an, bis zum Abstimmungstag
eine grosse Auswahl an niederschwelligen Anlässen durchzuführen, um eine breite
Mobilisierung zu erreichen.

Auf der Gegnerseite fanden sich neben den Bundesbehörden die bürgerlichen Parteien
SVP, FDP, CVP, EVP, GLP und BDP sowie die Wirtschaftsverbände (Arbeitgeberverband,
Gewerbeverband, Economiesuisse und Bauernverband). Sie warnten, angesichts der
demografischen Entwicklung führe die Initiative zu Mehrkosten in unverantwortlicher
Höhe und stünde damit vollkommen quer zu den tatsächlichen Entwicklungen. Bis ins
Jahr 2030 wäre demnach bei Annahme der Initiative die Finanzierungslücke in der AHV
fast doppelt so gross, wie sie es gemäss dem aktuellen Szenario ist, was auf Kosten der
jungen Beitragszahlerinnen und -zahler gehen werde. Die Situation der Rentnerinnen
und Rentner mit den tiefsten Einkommen würden zudem durch die Initiative kaum
verbessert, weil diese ohnehin durch Ergänzungsleistungen unterstützt werden, welche
bei einer Anhebung der AHV entsprechend gesenkt würden. Die Erhöhung der AHV sei
nicht notwendig, da diese mittels des Mischindex' laufend an die Teuerung und damit
an die Lohnentwicklung angepasst würde, und die Aussage der Initiantinnen und
Initanten, die Renten der zweiten Säule würden stark sinken und es gelte daher die
erste Säule zu stärken, entspreche nicht den Tatsachen. Überhaupt sei eine
Gesamtreform der Altersvorsorge angezeigt; punktuelle Massnahmen wie die von der
Initiative angestrebte Erhöhung seien keine Lösung. Auch das Gegenkomitee kündigte
beim Start der Kampagne eine Reihe von Aktionen an.

Am Umstand, dass nebst den Parteien sämtliche grossen und viele mittlere und kleine
Berufs- und Interessenorganisationen zur Initiative Stellung bezogen, lässt sich die
zugeschriebene Wichtigkeit der Vorlage ablesen. Dies hängt zweifellos mit der parallel
zum Abstimmungskampf im Parlament weiter diskutierten Reform der Altersvorsorge
zusammen, deren durch den Bundesrat vorgesehener fein austarierter Massnahmenmix
durch eine Annahme der Initiative auf den Kopf gestellt würde.

Im Juli bezog Bundesrat Berset im Namen des Gesamtbundesrates Stellung zur
Initiative. Er wies auf die Konsequenzen einer Annahme für die Reform der
Altersvorsorge hin, insbesondere da die Rentenerhöhung bereits per Anfang 2018
eingeführt werden müsste, womit wenig Zeit für eine Anpassung der Reform bliebe. Das
Defizit der AHV würde rasch ansteigen. Der sozialdemokratische Vorsteher des
Innendepartements erklärte an der Medienkonferenz explizit, er habe die Initiative dem
Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. Damit stellte sich Berset einmal mehr gegen ein
Anliegen seiner eigenen Partei, und wiederum erhielt er von den Medien und vielen
politischen Akteuren ein gutes Zeugnis für seine Ausführung dieser Aufgabe.

Die erste Tamedia-Umfrage, publiziert Mitte August, zeigte eine Zustimmung von 60%
für die Initiative. Dieser hohe Wert überraschte; insbesondere gaben neben den
Anhängerinnen und Anhänger des linken Lagers auch SVP- und CVP-Wählende
mehrheitlich an, für oder eher für die Initiative zu sein. Auch die erste SRG-Umfrage,
eine Woche später publiziert, zeigte einen Ja-Trend, wenn auch weniger deutlich. Die
Zustimmung geriet in der Folge ins Bröckeln, womit sich Ende August ein enges Rennen
abzeichnete. Die Anzahl der Unentschlossenen blieb vergleichsweise hoch. Mitte
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September wies die Tamedia-Umfrage ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und
Gegnern aus, während die SRG-Umfrage ein Nein vorhersagte. Erstere zeigte zudem
einen deutlichen Altersgraben: Während jüngere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Initiative klar kritisch gegenüberstanden, gaben ältere ebenso klar an, sie annehmen
zu wollen. Angesichts der Übermacht älterer Stimmender an der Urne war deshalb
vereinzelt der Begriff der „Gerontokratie" zu vernehmen.

Am 25. September 2016 legten schliesslich bei einer als durchschnittlich
einzustufenden Stimmbeteiligung rund 41% der Stimmenden ein Ja, 59% ein Nein in die
Urne. Nur in den Kantonen Jura, Neuenburg, Genf, Tessin und Waadt traf die Initiative
auf Zustimmung, womit sich annähernd ein Röstigraben ergab. Besonders deutlich
wurde die Initiative in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz abgelehnt. Das Nein der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wurde im Allgemeinen als Anschub für die
anstehende Rentendebatte gedeutet, wobei Uneinigkeit darüber herrschte, ob die
Position der Linken dadurch geschwächt wurde.

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,13%
Ja: 921'375 (40,60%) / Stände: 5
Nein: 1'348'032 (59,40%) / Stände: 15 6/2

Parolen
– Ja: SP, GPS; SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP (1*), CVP, FDP, GLP, BDP, EVP; Economiesuisse, SGV, SAV
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 13

Die Voto-Studie zur Abstimmung über die Volksinitiative „AHVplus: für eine starke
AHV“ vom 25. September 2016, erstellt am Zentrum für Demokratie Aarau, erschien im
November. Im Nachgang der Abstimmung waren 1’575 Stimmberechtigte zu ihrem
Abstimmungsentscheid, ihren Motiven und weiteren Faktoren telefonisch befragt
worden. Die Analyse ergab, dass insbesondere Zweifel an der Finanzierbarkeit der AHV-
Erhöhung diese zu Fall gebracht hatten. Auch dass Argument, dass die bedürftigsten
Rentnerinnen und Rentner nichts von der Erhöhung gehabt hätten, erwies sich als
wichtig. Nichtsdestotrotz betonten die Befragten mehrheitlich ihre Sympathie für die
AHV und erläuterten, diese biete die sicherste Altersvorsorge und sollte deswegen
gegenüber der zweiten Säule gestärkt werden. Als massgeblich für den Urnenentscheid
erwies sich dennoch die Parteibindung: Stimmende, welche mit der SP oder der grünen
Partei sympathisieren, stimmten „AHVplus" mehrheitlich zu, während die
Sympathisantinnen und Sympathisanten aller anderen Parteien das Anliegen
mehrheitlich ablehnten. Am deutlichsten taten dies die Stimmenden mit FDP-
Parteibindung. Sowohl bei der SVP als auch bei der SP wich rund ein Drittel der
Anhängerinnen und Anhänger von der Parteiparole ab. Der im Vorfeld der Abstimmung
oft heraufbeschworene Generationengraben manifestierte sich weniger akzentuiert als
erwartet: Zwar legten die jungen Stimmberechtigten überwiegend ein Nein ein, auch
bei älteren Stimmenden fand die Initiative jedoch keinen eindeutigen Zuspruch. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.11.2016
FLAVIA CARONI

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
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der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:
Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten
der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in
Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 

Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
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Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 15

Invalidenversicherung (IV)

Das Ergebnis der Volksabstimmung vom 13. Juni liess an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Im Verhältnis 7 zu 3 wurde die Abschaffung der Viertelsrente (und
damit der gesamte 1. Teil der 4. IV-Revision) klar abgelehnt. Dabei bestand Einigkeit
quer durch alle Kantone und alle Landesteile. Abweichungen vom Durchschnitt
überstiegen nirgends mehr als 6%. Am deutlichsten war der Widerstand im Kanton Jura
(77,6% Nein), gefolgt von Glarus (74,3%). Die schwächste Ablehnung erfolgte in der
Waadt (63,4%) und im Tessin (65%). Bundespräsidentin Dreifuss liess am
Abstimmungsabend offen, ob die unbestrittenen Massnahmen (Streichung der
Zusatzrente für Eheleute, Transfer von 2,2 Mia Fr. von der überschüssigen EO in die
defizitäre IV) in einer separaten Vorlage oder im Rahmen des 2. Teils der 4. IVG-
Revision neu vorgelegt werden.

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
Abstimmung vom 13. Juni 1999

Beteiligung: 45,6%
-Ja: 620 797 (30,3%)
-Nein: 1 428 986 (69,7%)

Parolen:
-Ja: SVP (8*), FPS; Vorort, Arbeitgeber, SGV.
-Nein: SP, CVP, Grüne, EVP, SD, LPS (1*), LdU, PdA, EDU, CSP; SGB, CNG,
Behindertenorganisationen 
-Stimmfreigabe: FDP (21*); SBV

*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Auch wenn die bei der 5. IV-Revision beschlossenen Massnahmen ausgabenseitig zu
einer finanziellen Entlastung der Gesamtrechnung führen werden, genügen sie doch
nicht, das seit Jahren anhaltende Defizit auszugleichen und die beim AHV-Fonds
aufgelaufenen Schulden zu tilgen. Aus diesem Grund hatte der Bundesrat dem
Parlament eine Paketlösung vorgeschlagen. Diese sah erstens eine materielle Revision
des IV-Gesetzes (IVG) vor, die 2006 von den Räten verabschiedet, und vom Volk nach
einem Referendum 2007 gutgeheissen worden war. Zweitens hatte die Regierung eine
Erhöhung der Lohnprozente um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5% beantragt. Zur
längerfristigen Sanierung der IV-Rechnung schlug der Bundesrat zudem in einer
Zusatzbotschaft vor, den Mehrwertsteuersatz (MWSt) um linear 0,8 Prozentpunkte
anzuheben. Gegen den Widerstand des links-grünen Lagers hatten die Räte im Vorjahr
das Paket aufgebrochen und beschlossen, sämtliche Finanzierungsbeschlüsse separat
zu behandeln.

In der Frühjahrssession scheiterte die Zusatzfinanzierung vorerst im Nationalrat, der in
der Gesamtabstimmung die beiden Vorlagen mit 100 zu 77 resp. mit 93 zu 85 Stimmen
ablehnte. Dieser Absturz war das Ergebnis taktischer Überlegungen, bei denen die SVP
die Hauptrolle spielte. Sie opponierte von Anbeginn weg jeder Zusatzfinanzierung und
erreichte mit gezielten Stimmenthaltungen, dass das von der Kommission in
Abweichung zum Bundesrat ausgearbeitete Finanzierungskonzept am Ende derart
widersprüchlich war, dass es auch von der FDP und der CVP abgelehnt wurde. Die
Kommission hatte vorgeschlagen, die Erhöhung der MWSt auf sieben Jahre zu befristen
und von der Bedingung abhängig zu machen, dass die materielle 5. IV-Revision in der
Volksabstimmung angenommen werde, ein Junktim, welches die Linke erfolglos als
„erpresserisch“ anprangerte. Nicht durchsetzen konnte sich das linke Lager auch mit
der Forderung, lediglich die Lohnprozente, nicht aber die MWSt anzuheben, um die
unteren Einkommen tendenziell zu entlasten und eine obligatorische Volksabstimmung
über die Veränderung des Mehrwertsteuersatzes mit ungewissem Ausgang zu
vermeiden. Die bürgerliche Mehrheit hielt dem entgegen, eine damit herbeigeführte
Verteuerung der Arbeitskosten könnte das Wirtschaftswachstum und die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gefährden. Ganz knapp unterlag die SP ebenfalls mit
ihrem Antrag, dass der Bund ab 2008 im Rahmen einer Sonderfinanzierung nicht nur
die Zinsen der aufgelaufenen IV-Schulden von knapp CHF 10 Mrd. übernehmen, wie dies
die Ratsmehrheit wollte, sondern die Schulden selber abtragen soll.

Durchsetzen konnte sich das links-grüne Lager aber in einem anderen zentralen Punkt.
Unter Mithilfe der rein taktisch agierenden SVP gelang es ihm, die Befristung zu
streichen und aus der siebenjährigen MWSt-Erhöhung eine dauerhafte zu machen.
Dieser Entscheid liess die Wogen hoch gehen. Die FDP und die CVP warnten vergebens
davor, dass die Finanzierung nun nicht mehr mehrheitsfähig und die Volksabstimmung
kaum zu gewinnen sei. FDP-Parteipräsident Pelli (TI) ging insbesondere mit der SVP hart
ins Gericht. Er beschuldigte sie, die Vorlage zu pervertieren und gleich wie die SP
primär Wahlkampf zu betreiben. Die SVP nahm die Vorwürfe gelassen und erklärte, sie
werde so oder so jede Zusatzfinanzierung ablehnen; notwendig seien vielmehr weitere
ausgabenseitige Massnahmen. In der Gesamtabstimmung votierten schliesslich nur
noch die Grünen und die SP für diese unbefristete Zusatzfinanzierung. FDP und CVP
liessen sie ohne Bedenken abstürzen, in der Hoffnung, dass der Ständerat das Projekt in
ihrem Sinn wieder aufgleisen werde. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2007
MARIANNE BENTELI

Am 7. Juni stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 59,1% der 5. Revision des
Invalidenversicherungsgesetzes zu. Die im Vorjahr vom Parlament beschlossene
Revision beinhaltete einerseits einige Sparmassnahmen wie die vor allem angegriffene
Abschaffung der Zusatzrente für Ehepartner und wollte andererseits die Integration von
Behinderten in das Berufsleben verbessern. Eine Mehrzahl von
Behindertenorganisationen, die SP, die GP und die Gewerkschaften bekämpften das
Projekt. Ihr Hauptargument war, dass damit die Behinderten die alleinige Last der
Sanierung der defizitären Invalidenversicherung tragen müssten. Die grösste
Invalidenorganisation, die Pro Infirmis, hatte wegen der von ihr als positiv
eingeschätzten Integrationsmassnahmen das Referendum nicht unterstützt und
verzichtete auf die Abgabe einer Parole. Zu den Befürwortern der Revision zählten FDP,
CVP, SVP, EVP, LP sowie die Unternehmerverbände. Dabei unterschieden sich allerdings
ihre Argumentationen. Die FDP und die CVP betonten die Notwendigkeit von
Sparmassnahmen mit dem Zweck des Abbaus des Defizits während die SVP – kurz vor
den nationalen Wahlen – die Vorlage als ihr zu verdankende Massnahme zur
Bekämpfung der betrügerischen Inanspruchnahme der IV durch so genannte
Scheininvalide propagierte. Trotz einer zum Teil sehr emotional geführten Kampagne
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interessierten sich nur relativ wenige Stimmberechtigte für das Thema; die
Stimmbeteiligung lag mit 36,2% weit unter dem Durchschnittswert.

Die Zustimmung fiel mit fast 60% klar aus und war in den ländlichen zentral- und
ostschweizerischen Regionen am ausgeprägtesten. Eine ablehnende Mehrheit gab es
nur in den Westschweizer Kantonen Neuenburg, Genf, Freiburg und Jura, wobei einzig
im Jura (55% Nein) die Entscheidung deutlich war. Die Vox-Analyse ergab, dass
insbesondere die Einstufung auf der Links-Rechts-Achse und eng verbunden damit die
Parteisympathie den Ausschlag für den Entscheid gegeben hatten. Sich links
einstufende Personen und Anhänger der SP stimmten im Verhältnis drei zu eins
dagegen. Die Sympathisanten der CVP stimmten zu 67% mit Ja, diejenigen der FDP und
der SVP zu 86% resp. 89%. Bei den Argumenten war zwischen den Befürwortern und
Gegnern vor allem die Frage umstritten, ob es sich bei der Revision um einen
Sozialabbau handle oder nicht. Einige Wirkung zeigte auch das SVP-Argument, dass die
IV oft missbräuchlich bezogen und die Revision dies in Zukunft verhindern würde.

Abstimmung vom 17. Juni 2007

Beteiligung: 36,2%
Ja: 1'039'282 (59,1%)
Nein: 719'628 (40,9%)

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SVP, LP, EVP (1*), EDU, FPS, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, CSP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 18

Die auf Mai angesetzte Volksabstimmung zur IV, bei der es darum ging, dass zur
Sanierung der IV Geld aus dem Topf der Mehrwertsteuer hätte bezogen werden sollen,
wurde aus konjunkturpolitischen Gründen vom Bundesrat verschoben. Der Bundesrat
hatte befürchtet, dass das Volk die Mehrwertsteuererhöhung für die IV wegen der
schlechten Wirtschaftslage ablehnen würde und gab daher dem Parlament die
Möglichkeit, den verabschiedeten Bundesbeschluss abzuändern. Parteien und
Verbände reagierten mehrheitlich mit Verständnis auf die Verschiebung der
Abstimmung, kritisierten aber, dass der Bundesrat keinen konkreten
Änderungsvorschlag gemacht hatte. Dieses Vorgehen des Bundesrates war
ungewöhnlich und kam in der Vergangenheit höchst selten vor. Der Bundesrat
begründete seinen Entscheid damit, dass die Unterstützung von Wirtschaft und
Parteien für die Vorlage am Schwinden war. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.02.2009
LINDA ROHRER

Zwar stimmte eine klare Mehrheit von 54,5% für die Vorlage. Das erforderliche
Ständemehr wurde jedoch nur mit dem knappest möglichen Ergebnis (12 zu 11 Stände)
erreicht. Dabei zeigte sich ein aus sozialpolitischen Abstimmungen bekannter Graben:
Die Westschweiz und die urbanen Kantone der Deutschschweiz stimmten für den
Bundesbeschluss, die ländlichen Kantone der Ostschweiz und der Innerschweiz
hingegen verwarfen die Vorlage überwiegend. Am klarsten abgelehnt wurde die
Zusatzfinanzierung der IV in Appenzell Innerrhoden, Thurgau und Schwyz. Die meisten
Befürworter fanden sich in den Kantonen Genf, Jura und Neuenburg mit jeweils mehr
als 60% Ja-Stimmen. Die VOX-Analyse ergab, dass das Stimmverhalten insgesamt stark
von politischen Variablen geprägt war. Gesellschaftliche Gruppenmerkmale spielten
hingegen keine grosse Rolle. Entscheidend war insbesondere die Einordnung in das
politische Spektrum. Wer sich Links oder in der Mitte einstufte nahm die Vorlage meist
an, wer sich Rechtsaussen einstufte, lehnte die Vorlage mit grosser Wahrscheinlichkeit
ab. Eindrucksvoll war die Parolenkonformität im Stimmverhalten der Parteianhänger.

Abstimmung vom 27. September 2009

Beteiligung: 40,8%
Ja: 1 112 818 (54,6%) / Stände: 11 2/2
Nein: 926 730 (45,4%) / Stände: 9 4/2

Parolen:
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– Ja: FDP, CVP, SP, EVP, CSP, GP, GLP, BDP; eco, SGV, SBV, SGB, TravS.
– Nein: SVP, SD, EDU, FP, Lega.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20

Das Volk stimmte mit einer Mehrheit von 54,5% für die Annahme des
Bundesbeschlusses über eine befristete Zusatzfinanzierung der IV durch Anhebung
der Mehrwertsteuersätze. Unterstützung fand die Vorlage bei der Linken, bei den
meisten bürgerlichen Parteien und auch bei den grossen Wirtschaftsverbänden. Für die
Befürworter stand vor allem die Sanierung der IV im Zentrum. Viele von ihnen hielten
die Zusatzfinanzierung für unvermeidbar und gaben als Hauptmotiv an, dass man, wolle
man die IV sanieren, letztlich keine andere Wahl hätte als die Zusatzfinanzierung
anzunehmen. Zu den Gegnern der Vorlage gehörten die SVP und die kleineren
Rechtsparteien. Sie waren der Meinung, dass man einzig mit einer resoluten
Missbrauchsbekämpfung den Schuldenberg der IV abtragen könne. Ausserdem
bezweifelten viele, dass es bei einer befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer bleiben
würde und befürchteten, dass diese einen permanenten Charakter erhalten könnte. 21
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Erwerbsersatzordnung (EO)

Wie bereits bei der Behandlung im Parlament angedroht, wurde im Januar von der
Jungen SVP mit Unterstützung bürgerlicher Politikerinnen sowie der Präsidenten von
Arbeitgeber- und Gewerbeverband das Referendum gegen die vom Parlament im
Vorjahr verabschiedete Mutterschaftsversicherung ergriffen. Hauptargument der
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage war, mit den Beschlüssen des Parlaments sei ein
neuer Sozialversicherungszweig „auf Pump“ eingeführt worden, der mit dem Verzicht
auf eine vorgängige Mehrwertsteuerabstimmung am Volk „vorbeigemogelt“ werden solle
und erst noch nach dem Gieskannenprinzip funktioniere. Prominent im
Referendumskomitee vertreten waren die Nationalrätinnen Egerszegi (fdp, AG), Fehr
(svp, ZH), Florio (lp, VD) sowie deren Vorgängerin Sandoz. Praktisch gleichzeitig
konstituierte sich ein bürgerliches Pro-Komitee, dem auf FDP-Seite – neben der
Zürcherin Nabholz – mehrheitlich Parlamentarierinnen aus der Romandie angehörten.
Aus der CVP engagierten sich vor allem Dormann (LU) und Zapfl (ZH). Die SVP war hier
lediglich mit Gadient (GR) vertreten; immerhin erhielt sie Unterstützung von der
ehemaligen SVP-Generalsekretärin Welti. 22
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Das Vorpreschen des Bundesrates führte auch dazu, dass die Abstimmungskampagne
unmittelbar nach Einreichung des Referendums einsetzte. Dabei waren die Meinungen
bei den meisten Parteien, Gruppierungen und Vereinigungen von Anfang an klar. Die
CVP, das links-grüne Lager sowie die EVP und der LdU waren ebenso dezidiert dafür
wie die SVP und die rechts-bürgerlichen Parteien dagegen. Nicht recht entscheiden
mochte sich angesichts des Widerstands aus der Wirtschaft die FDP, deren
Abgeordnete im Vorjahr noch mehrheitlich der MSV zugestimmt hatten. Neben der
nicht definitiv geregelten Finanzierung kritisierten die Gegner vor allem die
Grundleistungen für alle werdenden Mütter, welche den eigentlichen
Versicherungsgedanken sprengten. Am meisten fielen bei den Freisinnigen jedoch die
Unterschiede zwischen den Landesteilen ins Gewicht. Während sich in der
Deutschschweiz zusehends Opposition gegen die Vorlage breit machte, stellten sich die
welschen Kantonalsektionen nach wie vor geschlossen dahinter. An der
Delegiertenversammlung in Brig schwang die ablehnende Haltung der Deutschschweizer
nach einer hitzigen Debatte mit 85 zu 73 Stimmen obenaus, und die Partei beschloss
die Nein-Parole. Da in der Zwischenzeit jedoch in Arbeitgeberkreisen die Nein-Front
bröckelte, weil immer mehr Firmenverantwortliche realisierten, dass sie mit einer MSV
finanziell eher entlastet würden, schien die Ausgangslage am Vorabend der Abstimmung
noch völlig offen.

Offiziell wurde die Abstimmungskampagne Ende April mit einer gemeinsamen
Pressekonferenz von BR Dreifuss und BR Villiger lanciert; Villiger stellte sich „nicht
bedingungslos“ hinter die Vorlage, bezeichnete sie aber als „wirtschaftsverträglich und
vernünftig“ 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.04.1999
MARIANNE BENTELI
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Um so mehr erstaunte das klare Verdikt des Stimmvolkes. 61% sprachen sich an der
Urne gegen die Mutterschaftsversicherung aus. Nach drei Anläufen (1984, 1987 und
1999) bleibt die Schweiz damit das einzige Land Europas, welches den Frauen keine
gesetzlichen Leistungen bei Mutterschaft zuerkennt. Einmal mehr Anlass zu
staatspolitischen Bedenken gab der tiefe Graben zwischen der deutschen und der
lateinischen Schweiz. Alle Deutschschweizer Kantone lehnten die Vorlage ab, zum Teil
mit Mehrheiten von über 80%. Am deutlichsten wurde die MSV in Appenzell-
Innerrhoden mit rund 86% Nein-Stimmen verworfen, gefolgt von den Innerschweizer
Kantonen mit annähernd 80%, also den eigentlichen Stammlanden der CVP, die sich
neben der SP am stärksten für die Vorlage engagiert und die umstrittenen
Grundleistungen an alle (erwerbstätigen oder nichterwerbstätigen) Mütter besonders
forciert hatte. Am wenigsten ablehnend verhielten sich Kantone Basel-Stadt (43,5% Ja),
Zürich (37,2%) und Bern (36,2%). Ganz anders präsentierte sich das Bild in der
Romandie, wo praktisch alle Parteien die Ja-Parole ausgegeben hatten. Das
Spitzenresultat erzielte die Vorlage im Kanton Genf mit 74,3% Zustimmung, gefolgt von
Jura (70,3%), Waadt (64,0%) und Neuenburg (62,8%). Das Tessin hiess die Vorlage mit
62,6% gut, Freiburg mit 54,1%. Das Wallis lehnte die MSV knapp mit 49% ab, wobei das
deutschsprachige Oberwallis entscheidend zur Verwerfung beitrug.

Bundesgesetz über die Mutterschaftsversicherung
Abstimmung vom 13. Juni 1999

Beteiligung: 45,9%
– Ja: 822 458 (39%)
– Nein: 1 286 824 (61%)

Parolen:
– Ja: CVP (1*), SP, Grüne, LPS (*1), EVP, LdU, PdA; SGB, CNG, VSA, SBV, FDP-Frauen
Schweiz.
– Nein: FDP (7*), SVP (2*), FPS, SD (*1), EDU; Vorort, Arbeitgeber, SGV.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1999
MARIANNE BENTELI

Im Abstimmungskampf begründeten die Gegner, zu denen auch die SVP-Frauen
Schweiz sowie einige rechtsbürgerliche Abweichler aus der FDP gehörten, ihre
Ablehnung vor allem mit dem ordnungspolitischen Argument, dass kein weiterer Ausbau
des Sozialversicherungssystems mehr erfolgen dürfe. Sie machten geltend, die
Geburtskosten seien durch das KVG abgedeckt, weshalb der über 50-jährige
Verfassungsauftrag zum Mutterschutz erfüllt sei. Kinder seien zudem eine Privatsache;
ihre Polemik gegen die Gesetzesänderung gipfelte denn auch im Begriff der
„Staatskinder“, die es zu verhindern gelte. Zudem bemängelten sie, dass lediglich
erwerbstätige Mütter in den Genuss von Leistungen kämen. Letztere Begründung war
besonders bemerkenswert, da die gleichen Gegner 1999 die Vorlage einer
Mutterschaftsversicherung gerade deshalb bekämpft hatten, weil auch die
nichterwerbstätigen Mütter einbezogen werden sollten. Die Befürworter, mit Ausnahme
der SD und der Lega alle anderen Parteien, machten für ihre Unterstützung den nie
eingelösten Verfassungsauftrag von 1945 geltend sowie Anliegen der Familien- und der
Gleichstellungspolitik. Sie unterstrichen, dass es sich eben gerade nicht um eine neue
Sozialversicherung handle, sondern um die Ausdehnung der bestehenden EO, an
welche die erwerbstätigen Frauen seit jeher Lohnbeiträge bezahlen, in den allermeisten
Fällen ohne je Leistungen daraus zu beziehen. Die Befürworter erhielten prominente
Unterstützung von den drei früheren Bundesrätinnen Dreifuss (sp), Kopp (fdp) und
Metzler (cvp), denen sich über 60 ehemalige Parlamentarierinnen anschlossen.

Uneinheitlich war die Haltung der Wirtschaft, die fünf Jahre zuvor massiv zum Scheitern
einer Mutterschaftsversicherung beigetragen hatte. Der Arbeitgeberverband
anerkannte zwar, dass unter dem Strich die Wirtschaft eher entlastet würde, angesichts
der starken ordnungspolitischen Opposition in seinen Reihen beschloss er aber
Stimmfreigabe. Economiesuisse war mehrheitlich ablehnend eingestellt, wollte sich
aber nicht exponieren und gab die Stimme ebenfalls frei. Der Vorstand des
Gewerbeverbandes, dessen Direktor, Pierre Triponez (fdp, BE), zusammen mit Frauen
aus den anderen Bundesratsparteien die nun vorliegende Lösung initiiert hatte, stellte
sich klar hinter die Vorlage, konnte aber nicht die ganze Basis um sich scharen.

In der Volksabstimmung vom 26. September wurde die Gesetzesänderung mit 55,5%

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI
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Ja-Stimmen klar angenommen. Am deutlichsten stimmten die Westschweizer Kantone
Waadt (81,1% Ja), Jura (79,6%), Genf (79,5%) und Neuenburg (74,7%) sowie das Tessin
(66,7%) zu, am schwächsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (26,9%), gefolgt von
Schwyz (32,3%) und Glarus (34,2%). Von den 17 Städten mit mehr als 30'000
Einwohnern lehnte einzig Schaffhausen den bezahlten Mutterschaftsurlaub ab, ein
deutliches Zeichen, dass im urbanen Milieu heute die Berufstätigkeit der Frauen eine
Selbstverständlichkeit ist, welche auch die Einstellung zur Frage des Erwerbsersatzes
geprägt hat.

Die Gesetzesänderung wird Mitte 2005 in Kraft treten und stellt grosszügigere
Regelungen wie etwa im Kanton Genf nicht in Frage.

Abstimmung vom 26. September 2004

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'417'159 (55,5%)
Nein: 1'138'580 (44,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SP, GP, LPS, CSP, EVP, EDU, PdA; SGB, Travail.Suisse, KV Schweiz; SGV,
Gastrosuisse
– Nein: SVP (2*), SD, Lega
– Stimmenthaltung: Economiesuisse, SAGV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 25

Berufliche Vorsorge

Am 7. März stimmte das Volk über das fakultative Referendum gegen die Anpassung des
Mindestumwandlungssatzes bei der zweiten Säule ab. Diese hatte das Parlament im Jahr
2008 beschlossen. Das Volk lehnte die Anpassung des Umwandlungssatzes wuchtig mit
einer Mehrheit von 72,7% ab. Das fakultative Referendum unterstützten die Links-
Parteien, die Grünen und die CVP sowie die wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen.
Die Gegner der Anpassung lehnten die Rentenkürzungen im Allgemeinen ab und hielten
diese für verfassungswidrig. Sie waren den Pensionskassen und Versicherungen
gegenüber sehr skeptisch eingestellt und vertraten die Ansicht, dass diese in erster
Linie eine Gewinnmaximierung anstrebten. Befürworter einer Änderung des
Mindestumwandlungssatzes waren unter anderem die SVP und die FDP. Sie machten
geltend, dass eine Anpassung des Umwandlungssatzes wegen der gesteigerten
Lebenserwartung nötig sei und dass die Beiträge ohne die Senkung des
Mindestumwandlungssatzes heraufgesetzt werden müssten.

Abstimmung vom 7. März 2010

Beteiligung: 44,9%
Ja: 617 209 (27,3%) / Stände: 0
Nein: 1 646 369 (72,7%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (5*), SVP (6*), EVP (4*), EDU (2*), GLP (3*), BDP (1*); ZSA, eco, SGV,
SBV.
– Nein: SP, CSP, PdA, GP, SD (1*), Lega; SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 26
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Krankenversicherung

1985 hatte das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen mit der Rekordzahl von
390'273 Unterschriften seine Volksinitiative "für eine finanziell tragbare
Krankenversicherung" eingereicht. Sie umschrieb summarisch die Grundsätze, nach
welchen ein zu revidierendes Krankenversicherungsgesetz (KVG) ausgerichtet werden
solle. Politischer Zündstoff fand sich vor allem in den Übergangsbestimmungen, denen
zufolge der Bund bis zum Inkrafttreten des revidierten KVG zur alten
Subventionsordnung aus dem Jahr 1974 zurückkehren und seine Abgeltungen an die
Krankenkassen um jährlich ansteigende Beträge massiv erhöhen müsste. Bei
anhaltender Teuerung wurde davon ausgegangen, dass sich die Bundessubventionen
von 1992 bis 1995 auf über vier Mia. Fr. verdreifachen würden. 1988 bzw. 1989 hatten
beide Kammern die Initiative mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, da sie finanziell
überrissen sei und keine kostendämpfenden Elemente enthalte. Gewissermassen als
indirekter Gegenvorschlag hatte das Parlament den Krankenkassen dann 1990 in einem
auf fünf Jahre befristeten Bundesbeschluss eine Anhebung der Subventionen um rund
300 Mio auf 1,3 Mia. Fr. pro Jahr gewährt.

Bei der breiten Gegnerschaft — alle bürgerlichen und rechtsbürgerlichen Parteien
sowie der LdU und die Grünen, die Arbeitgeber, die Arzteschaft, die Privatversicherer,
aber auch einzelne Krankenkassen wie etwa die Artisana sowie die Mehrheit der Medien
— war es nicht weiter erstaunlich, dass die Initiative in der Volksabstimmung recht
deutlich verworfen wurde. Mit Ausnahme von Uri lehnten alle Kantone ab.
Überraschend war der geringe Ja-Stimmenanteil in der Westschweiz, welche das
höchste Prämienniveau kennt. Nur 30,6 bzw. 31,2% der Stimmen konnte die Initiative in
den Kantonen Freiburg und Waadt auf sich vereinigen, und auch Genf (34,9%), Wallis
(38,1%) und Neuenburg (38,8%) blieben unter dem schweizerischen Durchschnitt. 27

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.02.1992
MARIANNE BENTELI

Volksinitiative "für eine finanziell tragbare Krankenversicherung". Abstimmung vom
16. Februar 1992

Beteiligung: 44,4%
Nein: 1'195'550 (60,7%) / 19 6/2 Stände
Ja: 772'995 (39,3%) / 1 Stand

Parolen:
- Nein: FDP, CVP (2*) , SVP, LdU (1 *), EVP (2), LP, GP (2 ), GB, AP, SD, EDU; CNG, Vorort,
SGV, SBV, Veska; Fédération romande des consommatrices
- Ja: SP (1*), PdA; SGB; Konkordat der Schweiz. Krankenkassen, Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Patienteninteressen (Sapi); Stiftung für Konsumentenschutz
(SKS), Konsumentinnenforum Schweiz (KF).
- Stimmfreigabe: VSA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das Verhalten der Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger in erster Linie vom politischen Links-Rechts-Schema beeinflusst
wurde. Das Bildungsniveau spielte ebenfalls eine gewichtige Rolle. Weil Menschen mit
schlechterer Ausbildung häufig in bescheidenen Verhältnissen lebten und deshalb von
der Initiative eine Verringerung der finanziellen Belastung durch die
Krankenkassenprämien erwarteten, hätten sie der Initiative häufiger zugestimmt. Die
Gegner des Volksbegehrens sahen in der Vorlage keine geeignete Lösung für das
Problem der Kostenexplosion. Aber auch das Ja vieler Befürworter ist gemäss dieser
Analyse nicht immer als Zustimmung zur Initiative zu werten. Viele hätten die Initiative
angenommen, um so die politischen Instanzen zur raschen Revision der heutigen
Krankenversicherungsgesetzgebung zu drängen. 28

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.02.1992
MARIANNE BENTELI

Dringlicher Bundesbeschluss über Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung. Abstimmung vom 26. September 1993
Beteiligung: 39,8%

Ja: 1 416 209 (80,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 342 002 (19,5%) / 0 Stände

Parolen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1993
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-Ja: FDP, SP, CVP, SVP, GP, LP, LdU, EVP, AP, SD, EDU; SGB, CNG, VSA, SBV, SGV;
Krankenkassenkonkordat, FMH, Schweiz. Patienten-Organisation.
-Nein: PdA, Lega.

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs wertete den Ausgang der Abstimmung als
Vertrauensbeweis gegenüber Bundesrat und Parlament, und dies homogen über alle
Bevölkerungsgruppen hinweg. Sowohl Befürworter als auch Gegner stützten ihren
Entscheid zu einem grossen Teil auf das Bestreben, die steigenden persönlichen
Ausgaben für die Krankenversicherung zu bremsen. Die Befürworter akzeptierten den
Bundesbeschluss dabei als valablen Kompromiss, während die Gegner radikalere
Lösungen zum Schutz der kleinen Einkommen bevorzugt hätten. 29

In einer echten Zitterpartie, in welcher das definitive Resultat erst sehr spät feststand,
wurde das neue Krankenversicherungsgesetz mit rund 52 Prozent Ja-Stimmen von den
Urnengängern knapp gutgeheissen. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis waren
die hohen Ja-Stimmenanteile im Tessin und in der Westschweiz.

Totalrevision Krankenversicherungsgesetz 
Abstimmung vom 4. Dezember 1994

Beteiligung: 43,8 %
Ja: 1'021'175 (51,8%)
Nein: 950'360 (48,2%)

Parolen:
- Ja: FDP (15*), SP, CVP (6*), GP, LP (1*), LdU (1*), EVP; Arbeitgeberverband, Vorort, SGB,
CNG, Apotheker-Verein, Patienten- und Konsumentenorganisationen, Rentnerverband,
Krankenkassenkonkordat.
- Nein: SVP (6*), FPS, SD, Lega, PdA (1*), EDU; SGV, VESKA, Vereinigung der
Privatkliniken.
- Stimmfreigabe: FMH (11*), SBV, Sanitätsdirektorenkonferenz.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.1994
MARIANNE BENTELI

Die 1986 von SP und SGB eingereichte Volksinitiative "für eine gesunde
Krankenversicherung", welche das Gesundheitswesen nicht mehr über Kopfprämien
finanzieren wollte, sondern über Beiträge, die nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
abzustufen wären, wurde erwartungsgemäss in der Volksabstimmung vom 4. Dezember
deutlich mit über drei Viertel Neinstimmen sowie von allen Kantonen verworfen.
Einkommensabhängige Krankenkassenprämien sind eine alte Forderung der Linken, die
auf bürgerlicher Seite seit jeher als rotes Tuch gilt, da damit eine - im Ausland durchaus
gängige - Beteiligung der Arbeitgeber an den Gesundheitskosten der Arbeitnehmer
verbunden wäre. Die von der Initiative ebenfalls verlangte stärkere finanzielle
Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der sozialen Krankenversicherung (mindestens
25%) wurde von den Gegnern als "Schönwettervorschlag" taxiert, da die Initiative zu
einem Zeitpunkt eingereicht worden ist, als die Lage der Bundesfinanzen noch
bedeutend rosiger aussah als heute.

Volksinitiative "für eine gesunde Krankenversicherung" 
Abstimmung vom 4. Dezember 1994

Beteiligung: 43,8 %
Nein: 1'504'177 (76,5% ) / 20 6/2 Stände
Ja: 460'674 (23,5%) / 0 Stände

Parolen:
- Nein: FDP, CVP, SVP, LPS, LdU, EVP, FPS, SD, EDU; Arbeitgeber, Vorort, SGV, CNG,
FMH, Konsumentinnenforum.
- Ja: SP, PdA; SGB, Vereinigung unabhängiger Ärzte, Stiftung für Konsumentenschutz.
- Stimmfreigabe: GPS (2*), Lega

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 31

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.12.1994
MARIANNE BENTELI
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Trotz bröckelnder Unterstützung rechnete niemand mit dem Ausmass der Ablehnung an
der Urne. Die Initiative wurde mit knapp 73% der Stimmen und in allen Kantonen
verworfen. Wie allgemein voraus gesagt worden war, schnitt sie in den „Prämienhöllen“
der Westschweiz besser ab als in der Deutschschweiz, aber auch da blieb die
Zustimmung weit unter den Erwartungen. In Genf, wo die Prämien doppelt so hoch sind
wie in der Ostschweiz, reichte es gerade mal zu 38% Ja-Stimmen. So etwas wie einen
Achtungserfolg errang das Begehren lediglich im Kanton Jura, wo 44% zustimmten. In
der Deutschschweiz kam die Initiative nirgends über 40%: in Basel-Stadt, ebenfalls
einem Kanton mit hohen Prämien, wurde mit 36,6% die höchste Zustimmung erreicht.
In der „prämiengünstigen“ Ostschweiz und in der Innerschweiz lag die Ablehnung meist
über 80%; besonders massiv war das Nein in Nidwalden und Appenzell-Ausserrhoden
(rund 87%).

Abstimmung vom 18. Mai 2003

Beteiligung: 49,7%
Ja: 652'073 (27,1% / 0 Stände)
Nein: 1'682'694 (72,9% / 20 6/2 Stände)

Parolen:
– Ja: SP, GP (1*), EVP (2*), CSP, PdA; SGB, Travail.Suisse
– Nein: FDP, CVP, SVP, LP, SD, EDU, FP; Economiesuisse, SBV; Santésuisse
– Stimmenthaltung: Lega
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2003
MARIANNE BENTELI

Am 11. März stimmte das Volk über die sowohl vom Bundesrat als auch vom Parlament
zur Ablehnung empfohlene Volksinitiative „Für eine soziale Einheitskrankenkasse“ ab.
Diese war von einer in der Westschweiz aktiven Bewegung „Mouvement Populaire des
Familles (MPF)“ mit Unterstützung links-grüner Kreise aus weiteren Teilen der Schweiz
lanciert und 2004 eingereicht worden. Sie verlangte eine einzige Krankenkasse in der
obligatorischen Grundversicherung unter Federführung des Bundes und die Erhebung
der Prämien nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Versicherten, also die
Abkehr vom heute geltenden System der so genannten Kopfprämien.

Der Abstimmungskampf artete weitgehend in eine Spiegelfechterei über Zahlen aus.
Das linke Lager (SP, GP, CSP, PdA und der SGB) vertrat die Auffassung, eine
Einheitskasse würde den kostenintensiven Wettbewerb der Versicherungen in ihrer
Jagd nach den so genannten guten Risiken (junge, männliche Versicherte, die kaum
Leistungen in Anspruch nehmen) unterbinden und den unteren Mittelstand und die
Familien merklich entlasten. Das bürgerliche Lager warnte vor zunehmender Bürokratie
und dem Weg in eine Staatsmedizin. Da der Initiativtext nicht klar mache, ob nicht auch
Staatsgelder in die Finanzierung des neuen Systems fliessen müssten, würden zudem
ihrer Ansicht nach die unteren Einkommen über notwendig werdende
Steuererhöhungen unter dem Strich eher stärker belastet, da das heute wirksame
Instrument der Prämienverbilligung für tiefe Einkommen und Familien hinfällig würde. 33

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.01.2007
MARIANNE BENTELI

Besonders sauer stiess den Befürwortern die Rolle von Santésuisse auf, dem
Dachverband der Krankenversicherer. Bereits in der Ständeratsdebatte hatte Fetz (sp,
BS) einen aus Prämiengeldern gespiesenen und mit CHF 7 Mio. dotierten Politfonds von
Santésuisse kritisiert. Brändli (svp, GR), Präsident von Santésuisse, hatte zugeben
müssen, dass ein Teil der Fondsgelder tatsächlich in diese Abstimmungskampagne
fliesse. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.01.2007
MARIANNE BENTELI

In der Volksabstimmung vom 11. März lehnten Volk und Stände die Initiative mit 71,2%
Nein-Stimmen sehr deutlich ab. Obwohl es sich um das einzige nationale
Abstimmungsthema gehandelt hatte, war die Beteiligung mit 46% recht hoch. Mit
Ausnahme von Neuenburg (51,3%) und Jura (57,7%) verwarfen alle Kantone, am klarsten
die ländlichen Gegenden der Zentral- und Ostschweiz. Aber auch im Aargau, in Zürich
und St. Gallen erreichten die Initianten kaum 20% Zustimmung. Da die Initiative in den
grossen französischsprachigen Kantonen Genf und Waadt ebenfalls abgelehnt wurde,
konnte auch nicht von einem Graben zwischen den Sprachregionen die Rede sein. Die
Vox-Analyse zeigte, dass die Idee einer Einheitskrankenkasse nicht einmal bei den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.03.2007
MARIANNE BENTELI
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Sympathisanten der SP ungeteilte Unterstützung fand: Sie sprachen sich nur im
Verhältnis zwei zu eins für die Initiative aus. Anhänger der drei bürgerlichen
Regierungsparteien lehnten sie mit 85-90%-Mehrheiten ab.

Abstimmung vom 11. März 2007

Beteiligung: 46,0%
Ja: 641 917 (28,8%)
Nein: 1 590 213 (71,2%)

Parolen:
– Ja: SP, GP, CSP, PdA; SGB.
– Nein: CVP, FDP, SVP, LP, EVP, EDU, FPS, SD, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Stimmfreigabe: Travail.Suisse. 35

Am 1. Juni lehnte das Volk den Verfassungsartikel „Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in
der Krankenversicherung“ mit einer Mehrheit von 69,5% ab. Den direkten
Gegenentwurf zur Volksinitiative der SVP unterstützten die beiden bürgerlichen
Parteien SVP und FDP sowie die EDU und die Arbeitgeberverbände. Auch SantéSuisse
und die Spitäler der Schweiz (H+) unterstützten den Gesundheitsartikel. Die
Befürworter machten vor allem die Senkung der Kosten für das Gesundheitswesen und
die Krankenkassenprämien geltend. Den Artikel stellten sie dabei vor allem als
Massnahme zur Regelung des Wettbewerbes und Steigerung der Qualität und
Wirtschaftlichkeit der Leistungen dar. Das Lager der Befürworter hatte allerdings einen
schweren Stand, da es im Laufe des Abstimmungskampfes immer kleiner geworden war.
2007 hatte auch die CVP ihre Zustimmung zum Gesundheitsartikel ausgesprochen, sie
änderte dann aber ihre Meinung und gab die Nein-Parole heraus. Auch das Nein der
FDP war alles andere als konsistent, da 16 Kantonalsektionen eine andere Parole
vertraten. Die SVP selbst kümmerte sich wenig um den Abstimmungskampf, da sie mit
der Einbürgerungsinitiative beschäftigt war. Ablehnend standen der Initiative alle
anderen Parteien wie auch die Arbeitnehmerverbände und die Mehrheit der
Berufsverbände im Gesundheitsbereich gegenüber. Sie warnten vor der Zunahme der
Macht der Krankenkassen und vor einer Zweiklassenmedizin. 36

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.06.2008
LINDA ROHRER

Die Befürworter des Gesundheitsartikels fanden in keinem einzigen Kanton eine
Mehrheit. Am deutlichsten war die Ablehnung in der Westschweiz, wo es Nein-Anteile
von über 80% gab. Am meisten Zustimmung erhielt die Vorlage in Nidwalden, Schwyz
und St. Gallen, wobei auch hier die Nein-Stimmen bei 55-58% lagen. Das knappste
Resultat meldete der Kanton Nidwalden mit 55,4% Gegenstimmen. Gemäss Vox-Analyse
waren politische Merkmale für den Stimmentscheid ausschlaggebender als
soziodemographische. Unter diesen politischen Faktoren wirkten sich die
Identifizierung mit einer Partei und die Selbsteinstufung auf der Links-Rechts-Achse
am stärksten auf das Stimmverhalten aus. Bei der Begründung für den Stimmentscheid
fiel auf, dass nur sehr wenige einen Grund für ihren Stimmentscheid nannten.

Abstimmung vom 1. Juni 2008

Beteiligung: 44,8%
Ja: 661 312 (30,5%)%) / Stände: 0
Nein: 1 505 702 (69,5%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: FDP (16*), SVP (4*), EDU (1*); eco, SGV, SBV.
– Nein: CVP (1*), SP, LP, EVP, CSP, PdA, GP, SD, FP, Lega, DSP, GLP (1*); SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 37

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.06.2008
LINDA ROHRER
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Die Abstimmung über das fakultative Referendum gegen die Teilrevision des
Krankenversicherungsgesetzes (Managed Care) wurde auf den 17. Juni angesetzt. Im
Vorfeld der Abstimmung wurde die Vorlage heiss diskutiert. Die SP stellte sich
mehrheitlich gegen ihren Bundesrat Berset, der bekannt gab, Managed Care auch aus
persönlicher Überzeugung zu unterstützen. Die Gewerkschaften folgten der SP. Auch
die SVP und die BDP beschlossen die Nein-Parole, obwohl sich beide Parteien im
Parlament noch für die Revision ausgesprochen hatten. Das Nein-Komitee
argumentierte primär, die Vorlage schränke die freie Arztwahl ein. Dazu fördere sie eine
Zweiklassenmedizin, bringe Qualitätseinbussen mit sich und führe, entgegen den
Versprechen, nicht zu Kosteneinsparungen. Das Ja-Komitee setzte sich aus Vertretern
der CVP, der FDP-Liberalen, der Grünliberalen, der EVP sowie des
Konsumentenschutzes zusammen. Die Befürworter versprachen sich von Managed Care
eine kostengünstigere und besser koordinierte Gesundheitsversorgung. Die Grünen
beschlossen Stimmfreigabe. Die Ärzteschaft zeigte sich gespalten: Während die FMH in
einer durch die Spezialärzte dominierten Urabstimmung beschloss, das Referendum zu
unterstützen, sprach sich der Verband Hausärzte Schweiz für die Vorlage aus. Annahme
empfahl auch die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Ebenso uneinig
waren sich die verschiedenen Patientenschutzorganisationen. Die Fronten im
Abstimmungskampf waren denn auch unübersichtlich. Viele Kantonalparteien wichen
von den Positionen ihrer eidgenössischen Mutterparteien ab und verschiedene Akteure
wechselten während des Kampagnenverlaufs gar die Seite. Im Verlaufe der
Abstimmungskampagne wurde immer deutlicher, dass die Unterstützung für Managed
Care schwand. Nachdem auch ein Teil der bürgerlichen Parteien, welche die Revision
im Parlament noch begrüsst hatten, sich nun dagegen aussprachen, zeichnete sich in
diversen Umfragen ein deutliches Nein ab. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2012
FLAVIA CARONI

Die 38.7% der Stimmbürgerinnen und -bürger, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch
machten, lehnten die Vorlage dann am 17. Juni tatsächlich wuchtig mit einer Mehrheit
von 76% ab; kein einziger Kanton sprach sich dafür aus. Die VOX-Analyse ergab wenig
überraschend, dass sich die Stimmenden bei dieser Abstimmung kaum an Parteiparolen
orientiert hatten. Allgemein wurde die Vorlage als äusserst komplex empfunden. SVP-
und SP-Sympathisanten folgten ihren Parteien mehrheitlich und legten ein Nein ein,
Sympathisanten der befürwortenden Mitteparteien dagegen stellten sich gegen ihre
Parteien und lehnten die Vorlage nicht weniger wuchtig ab. Frauen lehnten die Vorlage
deutlich stärker ab als Männer, Angehörige eines Ärztenetzwerks weniger stark als
Personen, welche keinem Ärztenetzwerk angehören, obwohl auch bei diesen die
Ablehnung noch deutlich ausfiel. Als wichtigstes Argument für ein Nein wurde von den
befragten Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Angst vor dem Verlust der freien
Arztwahl genannt.

Abstimmung vom 17. Juni 2012

Beteiligung: 38,7%
Ja: 466'993 (24,0%) / Stände: 0
Nein: 1'482'536 (76,0%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: FDP (3*), CVP (8*), EVP, GLP; eco.
– Nein: SP, SVP (3*), CSP, BDP (2*); SGB, TravS.
– Stimmfreigabe: GPS
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2012
FLAVIA CARONI

Die im Vorjahr eingereichte Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ erregte
im Berichtsjahr grosse Aufmerksamkeit auf dem politischen und medialen Parkett. Im
Dezember 2012 hatten im Nationalrat alle vier bürgerlichen Fraktionen, sowie im
Ständerat Urs Schwaller (cvp, FR) insgesamt fünf gleichlautende Motionen eingereicht,
welche eine rasche Volksabstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag
verlangen. Zusammengezählt hatte über die Hälfte der Parlamentsmitglieder
mindestens eine dieser Motionen unterschrieben. Trotzdem beschloss der
Gesamtbundesrat im Februar des Berichtsjahres, einen Entwurf für einen indirekten
Gegenvorschlag zur Einheitskassen-Initiative in die Vernehmlassung zu schicken.
Dieser konzentriert sich auf die bereits zuvor angekündigten Elemente: Einen
verfeinerten Risikoausgleich mit zusätzlichen Kriterien, eine Trennung von Grund- und

MOTION
DATUM: 20.03.2013
FLAVIA CARONI
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Zusatzversicherung zur Verhinderung von Geld- und Informationsflüssen zwischen den
beiden Bereichen innerhalb eines Versicherungsunternehmens und – zentral – die
Einrichtung eines von allen Versicherern proportional zur Anzahl Versicherter
gespiesenen Hochrisikopools für besonders teure Behandlungen. Als speziell umstritten
stellte sich der letzte Punkt heraus. Bürgerliche Kreise, Krankenversicherer und
Wirtschaftsverbände warfen dem Gesundheitsminister vor, mittels einer umfassenden
Rückversicherung die „Einheitskasse light“ einführen zu wollen. Zudem wurde das
Vorgehen Bersets und des bürgerlich dominierten Gesamtbundesrats, einen im
Parlament offensichtlich chancenlosen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung zu
schicken, kritisiert. In der Frühjahrssession, als sich der Gesetzesentwurf also noch in
der Vernehmlassung befand, behandelten die jeweiligen Ersträte die Motionen. Die
Befürworter der Motionen argumentierten dabei primär inhaltlich. Die Initiative führe
nicht zu einer Kostendämpfung, im Gegenteil entfalle mit der Konkurrenz unter den
Kassen auch der Sparanreiz und der Anreiz für die Versicherten, mit den
Leistungserbringern für die Patienten vorteilhafte Tarife auszuhandeln. Grundsätzlich
sei ein derartig tiefer Eingriff in das liberal funktionierende Modell abzulehnen, weshalb
auch ein Gegenvorschlag hinfällig sei. Die Initiative blockiere zudem den Weg für
sinnvolle Reformen des Systems, weshalb sie mittels rascher Volksabstimmung
möglichst schnell ad acta gelegt werden solle. Die Vorstossgegner indes, SP, Grüne und
Grünliberale sowie Gesundheitsminister Berset, führten staatsrechtliche Vorbehalte
gegen das Vorgehen der Motionäre an. In beiden Räten wurden die Motionen deutlich
angenommen. Kurz nach Abschluss der Vernehmlassung bestätigten beide Kammern in
der Sommersession ihre bereits geäusserte Haltung und überwiesen alle fünf Motionen.
Auch in der Vernehmlassung stiess der indirekte Gegenvorschlag – trotz Zustimmung zu
einzelnen Elementen – als Ganzes mehrheitlich auf Ablehnung. Insbesondere wurde die
Einrichtung eines Hochrisikopools stark kritisiert. 40

Im Berichtsjahr behandelten die Räte die Volksinitiative „Abtreibungsfinanzierung ist
Privatsache – Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des
Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung“, welche der
Bundesrat im Vorjahr zur Ablehnung empfohlen hatte. Während die Argumentation
sowohl der Befürworter als auch der Gegner zwar mehrheitlich gesellschaftspolitischer
Natur war, wurden dennoch auch die Auswirkungen auf die Krankenversicherung
diskutiert. Die Einsparungen, so die Initiativgegner, seien aufgrund der tiefen
Abtreibungsrate in der Schweiz minimal und würden rund CHF 8 Mio. jährlich betragen.
Dies mache lediglich 0,03% der gesamten Gesundheitskosten aus, wobei die Tendenz
noch sinkend sei. Die durch die Krankenversicherung zu tragenden Folgekosten
möglicher illegaler Abtreibungen seien wahrscheinlich deutlich höher. Zudem würde
ein guter Teil der Kosten bereits heute über Franchise und Selbstbehalt von den
Versicherten selbst bezahlt. Weiter wurde geltend gemacht, die Initiative gefährde das
Solidaritätsprinzip in der Krankenversicherung. Es sei zu befürchten, dass eine
Nichtübernahme der Kosten von Abtreibungen in Zukunft Anlass sein könnte, auch die
Behandlung anderer „selbst verschuldeter“ Krankheiten wie Diabetes bei stark
Übergewichtigen oder Lungenkrebs bei Rauchern aus dem Leistungskatalog der
Grundversicherungen zu streichen. Die Befürworter der Initiative argumentierten, die
Kosten allfälliger Schwangerschaftsabbrüche könnten durch eine freiwillige
Zusatzversicherung gedeckt werden. Beide Kammern folgten schliesslich der
Empfehlung des Bundesrates und lehnten die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Die
Volksabstimmung wurde für den 9. Februar 2014 angesetzt. 41

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.04.2013
FLAVIA CARONI

Die politischen Kampagnen zur Abstimmung über die Volksinitiative „Für eine
öffentliche Krankenkasse“ vom 28. September 2014 begannen schon bald nach der
parlamentarischen Beratung in der Frühjahrsession und zogen sich mit grosser
Intensität bis zum Abstimmungstermin hin. Die Argumentationslinien verliefen entlang
denen in den Räten, wobei sich medial die häufige Beschäftigung der Bevölkerung mit
dem Thema in ihrem Alltagsleben und gleichzeitig ein grosser Bedarf nach Faktenwissen
abzeichneten. Zahllose Politikerinnen, Gesundheitsexperten, Kadermitglieder der
Kassen und Journalistinnen äusserten sich in Interviews, Podien und Kolumnen.
Auffallend stark mobilisierte das Thema in der Romandie, die sich bei Volksinitiativen
mit ähnlichen Forderungen in der Vergangenheit bereits offener für einen
Systemwechsel gezeigt hatte als die Deutschschweiz. Verschiedene Details gaben Anlass
zu Diskussionen. So ortete zu Beginn der Kampagne das Gutachten eines St. Galler
Rechtsprofessors, in Auftrag gegeben von der Initiativgegnerschaft, einen Fehler im
Initiativtext: Da der Text kantonal einheitliche Prämien verlange, wären in Zukunft keine

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2014
FLAVIA CARONI
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Rabatte für junge Erwachsene und insbesondere keine Kinderprämien mehr möglich.
Auch Rabatte bei Hausarzt- oder Telemedizin-Modellen und bei hohen Franchisen
wären laut dem Gutachten nicht mehr erlaubt. Die Initianten widersprachen: Es sei zu
einer Unklarheit aufgrund ungenauer Übersetzung des ursprünglich in französischer
Sprache eingereichten Initiativtexts durch die Bundeskanzlei gekommen. Bei genauer
Übersetzung müsse es heissen: „Für jeden Kanton wird eine Prämie festgelegt“,
während in der geltenden Übersetzung von einer „einheitlichen" Prämie die Rede ist.
Auch die Höhe der durch die öffentliche Kasse realisierbaren Einsparungen sorgte für
Diskussionsstoff. Während die Befürworter von einer Milliarde – mittel- bis langfristig
gar von drei Milliarden – sprachen, hielten die Gegner dagegen, man könne höchstens
von CHF 350 Mio. an Einsparungen im administrativen Bereich ausgehen, viel
wahrscheinlicher jedoch von nur CHF 100 Mio. Bereits im Frühling 2013 hatte sich das
Gegner-Komitee „Alliance Santé“ konstituiert, dem rund 100 Parlamentsmitglieder,
Vertreter der Leistungserbringer, die beiden grossen Krankenversichererverbände
Santésuisse und Curafutura, Patienten- und Konsumentenschutzverbände, der
Versicherungs-, der Gewerbe- und der Bauernverband sowie der Pharmaverband
Interpharma angehörten. Zwischen Juni und August 2014 formten sich zudem diverse
kantonale Komitees. Die Ärzteschaft, der in Abstimmungen zum Gesundheitswesen ein
grosser Einfluss zugeschrieben wird, bildete einen Spezialfall: Einige Verbände, unter
ihnen der Verband der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte, schlossen sich dem
Ja-Komitee an, da sie sich von der Einheitskasse eine Minderung des eigenen
administrativen Aufwands, mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten und eine
bessere Koordination der Behandlungen erhofften. Andere, darunter der Spitalverband
H+, befürchteten ein Staatsmonopol in der Medizin mit allfälliger Leistungsrationierung
und schlossen sich dem Nein-Lager an. Der Dachverband FMH beschloss aufgrund der
internen Divergenzen schliesslich Stimmfreigabe. Seitens der Parteien beschlossen
nebst der SP die Grünen, die EVP und die CSP die Ja-Parole, alle anderen grossen
Parteien sprachen sich für ein Nein aus. Travail.Suisse schloss sich dem Ja-Lager an.
Einige Aufmerksamkeit erhielt die schwierige Rolle des Gesundheitsministers Berset,
der im Abstimmungskampf das Nein des Bundesrates zur Initiative seiner eigenen Partei
vertreten musste – eine Rolle, die er dem allgemeinen Tenor nach gut erfüllte. Deutlich
umstrittener war die Rolle der Krankenversicherer im Abstimmungskampf. Durch ihre
Verbände waren sie im Nein-Komitee vertreten und steuerten drei der fünf Millionen
Franken zum Kampagnenbudget bei, viele engagierten sich aber auch direkt gegen die
Volksinitiative. Bereits früh publizierten diverse Kassen in ihren auflagenstarken
Kundenmagazinen Artikel gegen die öffentliche Krankenkasse oder boten in Interviews
prominenten Mitgliedern des Nein-Lagers eine Plattform. Vom Initiativkomitee ernteten
die Kassen damit umgehend Kritik: Sie würden das Gebot der objektiven,
verhältnismässigen und zurückhaltenden Information krass verletzen, das für sie als mit
öffentlichen Bundesaufgaben betraute Organe in gleicher Weise wie für staatliche
Behörden gelte. Die Kassen hielten dagegen, sie würden auch befürwortenden Stimmen
Platz in ihren Publikationen einräumen; zudem würden sie das Geschäft durch und
durch kennen und hätten damit die Pflicht, über die Konsequenzen der Initiative zu
informieren. Im Juli wurde im Kanton Bern eine Abstimmungsbeschwerde gegen sieben
Kassen beim Regierungsrat eingereicht; diese hätten durch ihre nicht objektive und
unsachliche Information in ihren Publikationen die Abstimmungsfreiheit verletzt. Der
Beschwerdeführer wurde von der SP juristisch unterstützt. Wenige Tage darauf folgten
Abstimmungsbeschwerden in den Kantonen Waadt, Genf, Basel-Stadt und Tessin.
Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die kantonalen Behörden nicht zuständig
sind: Da die Beanstandungen kantonsübergreifende Aspekte betreffen, führe der
Rechtsmittelweg direkt ans Bundesgericht, so die jeweiligen Antworten. Das daraufhin
mit zwei Stimmrechtsbeschwerden angerufene oberste Gericht stellte knapp drei
Wochen vor der Abstimmung fest, die Krankenkassen seien bei der vorliegenden
Abstimmung nicht zur sonst erforderlichen Neutralität verpflichtet, da die Vorlage sie in
qualifizierter Weise betreffe. Eine sachliche Argumentation und Zurückhaltung beim
Einsatz von Werbemitteln und finanziellen Ressourcen könnten dennoch erwartet
werden. Das Gericht zweifelte diese Sachlichkeit bei einzelnen Publikationen zwar an.
Es führte aber aus, da der Abstimmungskampf  intensiv geführt werde und auch das Ja-
Lager ausreichend zu Wort käme, würden die Äusserungen der Krankenkassen das
Abstimmungsergebnis nicht wesentlich beeinflussen. Auf diverse Punkte der
Beschwerden war das Gericht gar nicht eingetreten, da diese als nicht ausreichend
begründet angesehen wurden. 42

01.01.90 - 01.01.20 25ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Am 28. September 2014 stimmten Volk und Stände über die Volksinitiative "Für eine
öffentliche Krankenkasse" ab. Umfragen im Vorfeld der Abstimmung deuteten auf eine
relativ deutliche Ablehnung der Initiative hin, was sich an der Urne bestätigte: Bei einer
Stimmbeteiligung von 46,7% wurde die Initiative mit bloss 38,2% Ja-Anteil verworfen.
Alle Deutschschweizer Kantone und das Tessin legten ein Nein ein, in den Kantonen
Neuenburg, Waadt, Jura und Genf wurde die Initiative dagegen angenommen, in
Fribourg nur sehr knapp abgelehnt. Die Resultate offenbarten einen überaus deutlichen
Röstigraben, der sich in Fribourg entlang der innerkantonalen Sprachgrenze zog. Die SP
Schweiz als Abstimmungsverliererin kündigte an, in Zukunft auf Reformen des
Krankenversicherungssystems hinarbeiten zu wollen, bei fehlendem politischen Willen
aber auch eine erneute Volksinitiative in Betracht zu ziehen. Dagegen äusserten die
Gesundheitsdirektoren der zustimmenden Westschweizer Kantone, die bereits im
Abstimmungskampf gemeinsam als Befürworter aufgetreten waren, die Absicht, die
Einrichtung kantonaler Einheitskassen zu prüfen. Auch die Einrichtung einer einzigen
Westschweizer Einheitskasse wurde nicht ausgeschlossen. Allerdings bedarf die
Einrichtung von Einheitskassen auf subnationaler Ebene einer Änderung des KVG und
damit eines Beschlusses der Bundesversammlung, was an bestehenden Mehrheiten
scheitern dürfte. Aus diesem Grund wurde auch die Idee geäussert, eine Volksinitiative
zu lancieren, welche den Kantonen die Einrichtung eigener Einheitskassen erlaubt. Die
VOX-Analyse, durchgeführt von der GfS Bern und der Universität Bern, zeigte
schliesslich, dass ein klassischer Links-Rechts-Gegensatz das Abstimmungsresultat
geprägt hatte und die Einstellung der Stimmenden zur Rolle des Staates von grosser
Bedeutung gewesen war. Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative erhofften
sich tiefere Prämien und drückten ihre Unzufriedenheit mit dem aktuellen System aus,
während die Gegnerinnen und Gegner nicht an eine Prämiensenkung aufgrund der
Einheitskasse glaubten. Sie befürchteten dagegen negative Konsequenzen aufgrund des
fehlenden Wettbewerbs und eine Einschränkung der freien Arztwahl. Insgesamt nannte
sowohl die befürwortende als auch die ablehnende Seite mehrheitlich rationale
Stimmmotive.

Abstimmung vom 28. September 2014

Beteiligung: 46.7%
Ja: 933'012 (38.2%) / Stände: 4
Nein: 1'512'036 (61.8%) / Stände: 16 6/2

Parolen:
– Ja: SP, GPS, EVP, CSP; SGB, Travail.Suisse, VPOD.
– Nein: SVP, CVP (2*), FDP, BDP, GLP, Economiesuisse, SGV
– Stimmfreigabe: FMH, GDK
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 43

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.2014
FLAVIA CARONI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Dringlicher Bundesbeschluss über Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung.
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,7%
Ja: 1'225'069 (70,4%) / 20 6/2 Stände
Nein: 515'113 (29,6%) / 0 Stände

Parolen:
-Ja: FDP (1*), CVP, SVP (1*), GP, LP(1*), LdU, EVP, AP, SD, EDU; CNG, SBV.
-Nein: SP (1*), PdA, Lega; Vorort, ZSAO, SGV, SGB.
– Stimmfreigabe: Angestelltenverbände.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieser Abstimmung machte deutlich, dass die hohe Zustimmung vor
allem auf die Verbesserung des sozialen Schutzes der Langzeitarbeitslosen
zurückzuführen war, ein Argument, das offensichtlich auch viele SP-Wähler überzeugte.
Am deutlichsten wurde die Vorlage von jenen Personen angenommen, die dem Zentrum
nahestehen. Auf dem Land wurde dem Bundesbeschluss in geringerem Masse als in den
Grossstädten und namentlich den kleinen und mittleren Städten zugestimmt. Bei den
Nein-Stimmenden handelte es sich einerseits um Personen aus dem linken Lager,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1993
MARIANNE BENTELI
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welche den Parolen und Argumenten von PdA, SP und SGB folgten, andererseits um
Wähler aus dem rechten Parteienspektrum, die in der Ausdehnung der Bezugsdauer ein
Missbrauchspotential witterten. 44

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung
Abstimmung vom 28. September 1997

Beteiligung: 40,6%
Nein: 931'457 (50,8%)
Ja: 901'361 (49,2%)

Parolen:
- Nein: SP, GP, LdU, SD, Lega, PdA; SGB, CNG, Angestelltenverbände. 
- Ja: FDP, CVP (3*), SVP, LP, EVP, FP, EDU; SGV, Arbeitgeberverband, Vorort.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Mit rund 30'000 Stimmen Unterschied fiel das Resultat ziemlich knapp aus. Zur
Ablehnung trugen vor allem die Westschweizer Kantone bei. Am deutlichsten scheiterte
die Vorlage im Kanton Jura, wo der Nein-Stimmen-Anteil 80,4% betrug. Unterstützung
erhielten die Romands aus dem Wallis (62,5%) und dem Tessin (53,2) sowie aus den
Nordwestschweizer Kantonen Basel-Stadt (52,3%), Basel-Land (50,1%) und Solothurn
(51,3%). Während in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit die Nein-Stimmen überwogen,
befürworteten vor allem die Stimmberechtigten in den Regionen mit einer geringen
Arbeitslosenquote die Kürzung der Taggelder, allen voran die beiden Appenzell sowie St.
Gallen und Glarus. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1997
MARIANNE BENTELI

Eine „Vereinigung zum Schutz der Arbeitslosen“ aus La-Chaux-de-Fonds (NE) und die
Gewerkschaften SGB und CNG ergriffen mit Unterstützung der SP und der Grünen
erfolgreich das Referendum gegen die Revision. Sie kritisierten insbesondere die
zeitliche Kürzung des Taggeldanspruchs sowie die Streichung des Solidaritätsbeitrages
der Besserverdienenden. Die Befürworter der Revision erklärten demgegenüber, mit
der Revision sei ein soziales, konjunkturunabhängiges und wirkungsvolles System zur
Unterstützung der Arbeitslosen geschaffen worden. Der Abstimmungskampf war nicht
sehr heftig, da die Positionen im Rechts-Links-Schema klar bezogen waren und die
Vorlage im Schatten der stark polarisierenden Volksinitiative der SVP „gegen
Asylrechtsmissbrauch“ stand, die gleichentags zur Abstimmung gelangte.
In der Volksabstimmung vom 24. November wurde die AVIG-Revision mit rund 56% der
Stimmen angenommen, wobei allerdings die Kantone Wallis, Neuenburg, Genf und Jura
Nein-Stimmenanteile von zum Teil deutlich über 50% aufwiesen. Die stärkste
Zustimmung fand die Vorlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit über 68% Ja-
Stimmen sowie in Obwalden und Graubünden mit mehr als 62% .

Abstimmung vom 24. November 2002

Beteiligung: 47,8%
Ja: 1 234 623 (56,1%)
Nein: 966 626 (43,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (1*), SVP, LP, FPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Nein: SP, GP, EVP, Lega, PdA, CSP; SGB, CNG, KV Schweiz; Caritas
– Stimmfreigabe: SD
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2002
MARIANNE BENTELI

Über das Referendum gegen die 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes,
welches die Gewerkschaften zusammen mit den linken Parteien ergriffen hatten, wurde
am 26. September abgestimmt. Das Volk nahm die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 53,4% an. Gegen die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes hatten nur die Urheber des Referendums Parolen
gefasst; alle anderen grossen Parteien empfahlen die Änderung zur Annahme.
Auffallend war, dass sich die Parteien auch bei den kantonalen Sektionen einig waren.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2010
LUZIUS MEYER
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Einzig bei der EVP wichen zwei Kantonalparteien vom Parolenentscheid ab.

Abstimmung vom 26. September 2010

Beteiligung: 35,5%
Ja: 958 913 (53,4%)
Nein: 836 101 (46,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, EDU, FP, GLP, BDP; ZSA, eco, SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP (2*), CSP, PdA, GP, SD, KVP; SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 47
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